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Unternehmen sollen die Menschenrechte achten. So sehen 
es die 2011 verabschiedeten „UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte“ vor. Demnach sollen Arbeit-
geber unter anderem auf Kinderarbeit verzichten, die Dis-
kriminierung von Beschäftigten unterbinden und das Recht 
der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit respektieren. 
Doch bei der praktischen Umsetzung der Leitlinien hapert 
es. Noch immer fehlen klare Regeln, auf die sich Arbeitneh-
mervertreter im Alltag berufen können. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Ana-
lyse der Unternehmensberatung wmp consult aus Ham-
burg und des Instituts für Entwicklung und Frieden der Uni-
versität Duisburg-Essen.

Für ihre Untersuchung haben die Autoren zahlreiche In-
terviews geführt, unter anderem mit den großen deutschen 
Einzelgewerkschaften und dem Deutschen Gewerkschafts-
bund, mit internationalen Gewerkschaftsverbänden sowie 
Nichtregierungsorganisationen. Darüber hinaus haben sie 
untersucht, wie es zwölf Großunternehmen mit dem Schutz 
der Menschenrechte halten.

Das von den Vereinten Nationen geschaffene Rahmen-
werk mit seinen 31 Leitprinzipien beurteilen die Experten 
grundsätzlich positiv. Darin sei erstmals festgeschrieben 
worden, dass nicht nur Staaten, sondern auch Unterneh-
men und deren Subunternehmen für die Einhaltung von 
Menschenrechten zu sorgen haben. Dieser Ansatz löse 
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Unternehmen sind in der Pflicht
Es braucht klare Regeln, die Konzerne zur Einhaltung von Menschenrechten  
verpflichten. Dafür können Arbeitnehmervertreter sorgen.

die alte Rollenverteilung zwischen Staat und Wirtschaft 
ab und entspreche besser den aktuellen Bedingungen ei-
ner globalisierten Welt. Zumal die UN-Leitprinzipien vorse-
hen, dass Unternehmen für sämtliche Auswirkungen ihrer 
Wirtschafts tätigkeit Verantwortung tragen sollen – über die 
gesamte Lieferkette und im gesellschaftlichen Umfeld.

Für die Umsetzung der Leitlinien sind zunächst die na-
tionalen Regierungen und die Unternehmen selbst zustän-
dig. Allerdings bewegten sich diese „bisher eher in ihren 
bekannten und eingefahrenen Bahnen“, schreiben die Ex-
perten. Vor allem die Regierungen machten nur sehr zö-
gerliche Vorgaben und setzten stattdessen auf freiwillige 
Selbstverpflichtungen. Viele große international tätige Un-
ternehmen zeigten zwar gute Ansätze. Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen bemängelten allerdings das 
Fehlen verbindlicher Regeln und Sanktionen. 

Nach Meinung der Experten sollten sich auch die Arbeit-
nehmervertreter bei der Umsetzung der UN-Leitprinzipien 
stärker engagieren. Indem Arbeitnehmervertreter auf die 
Einhaltung der Menschenrechte im Ausland dringen, könn-
ten sie dazu beitragen, die Spirale des globalen Unterbie-
tungswettbewerbs zu durchbrechen – und damit letztlich 
auch Beschäftigung in Deutschland sichern.<

Quelle: Felix Hadwiger, Brigitte Hamm, Katrin Vitols, Peter Wilke: Menschenrechte im Unter-
nehmen durchsetzen – Internationale Arbeitnehmerrechte: Die UN-Leitprinzipien als Hebel für 
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ARBEITSWELT

Zu wenig Zeit für die Familie
Die Hälfte der Männer in der Metall- und Elektroindustrie 
hat eine vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit von 35 
Stunden. Tatsächlich arbeiten über 80 Prozent länger. Das 
geht aus einer Untersuchung des Wissenschaftszentrums 
Berlin hervor. Als Datengrundlage dient die IG-Metall-Be-
schäftigtenbefragung 2017 mit Angaben von 680 000 Be-
schäftigten. Neben erheblichen Differenzen zwischen ver-
traglichen und tatsächlichen Zeiten tritt auch zwischen 
gewünschter und realer Arbeitsdauer eine Lücke zutage. So 
wünschen sich 43 Prozent der Frauen eine 35-Stunden-Wo-
che, aber nur 14 Prozent arbeiten tatsächlich so lange. 

Insgesamt zeigt die Studie, dass ein großer Teil der Be-
schäftigten gern etwas weniger arbeiten würde. Das gilt ge-
rade für Arbeitnehmer mit Familie. Unter besonderem Zeit-
druck stehen Berufstätige, die Angehörige pflegen. Die 
meist auf Kinderbetreuung zugeschnittenen flexiblen Zeit-
modelle helfen ihnen offenbar wenig weiter.<

Quelle: Jutta Allmendinger, Julia Haarbrücker: Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, Juni 2017 Download: bit.do/impuls1004
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